DIE VORSTEHERIN DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF VON BERLIN
EINLADUNG

42. Offentliche Sitzung des Ausschusses fiir Biirgerdienste, Wirtschafts-

und Ordnungsangelegenheiten

Gaéste méchten sich bitte per E-Mail im BV-Biiro (bvv@charlottenburqg-wilmersdorf.de)

anmelden.
Sitzungstermin: Dienstag, 22.09.2020, 17:30 Uhr
Raum, Ort: BVV-Saal, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin

Tagesordnung
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BegruRung und Feststellung der Tagesordnung
Annahme von Niederschriften

Mehr Geld aus VerstéRen gegen das Zweckentfremdungsverbot!
Fraktion DIE LINKE

Spekulativen Leerstand beenden: Anwendung Treuhander-Modell fur die
Wilmersdorfer Stralle 82/83 prifen
Fraktion DIE LINKE

Ausweitung der Sonderrechte fur Ambulante Pflegedienste im
StralRenverkehr
CDU-Fraktion

Dienstleistungen fiir die Blrger*innen verbessern
Fraktion Bundnis 90/Die Grinen

Anmeldung und Ummeldung fur Familien erleichtern
SPD-Fraktion

Heizpilze voribergehend erlauben
CDU-Fraktion (BiDi m, Um ffd.)

Fahrradleichen entfernen
SPD-Fraktion

Schwerpunktkontrollen in der Winscheidstrafl3e - mit konsequentem
Abschleppen gegen Falschparker*innen vorgehen!
Fraktion DIE LINKE

Mitteilungen der und Fragen an die Verwaltung

Verschiedenes

1084/5

0955/5

1585/5

1624/5

1609/5

1613/5

1603/5

1631/5

Im Falle der Verhinderung wollen Sie die Einladung bitte Ihrer Vertreterin bzw. Ihrem Vertreter
zusenden oder |hr Fraktionsburo benachrichtigen.

Kempf
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
Fraktion DIE LINKE TOP-Nr.:
Schenker/Juckel

Antrag DS-Nr: 1084/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV |

Mehr Geld aus VerstoRen gegen das Zweckentfremdungsverbot!

Die BVV mdge beschliel3en:

Das Bezirksamt wird beauftragt, Zwangs- und Bul3gelder bei Verstdlien gegen das
Zweckentfremdungsverbotsgesetz zum gesetzlich fruhestmaoglichen Zeitpunkt festzu-
setzen.

Die Zwangs- und BuRgelder sollen nicht nur festgesetzt, sondern auch vollstreckt wer-
den. Als Ziel soll gelten, dass kurzfristig erreicht wird, dass mindestens 10 Prozent der
festgesetzten Zwangs- und Bufigelder auch beigetrieben werden. Dies soll kontinuier-
lich ausgebaut werden, bis nahe 100 Prozent der festgesetzten Gelder vollstreckt sind.
Der Ausschuss fur Burgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten ist im
Rahmen des quartalsweisen Berichts zur Zweckentfremdung im Bezirk kontinuierlich zu
informieren.

Der BVV ist bis zum 30.04.2019 zu berichten.

Begrundung: Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf erhebt nicht nur deutlich weniger
Zwangs- und BulBgelder als bspw. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, er hat auch
noch eine deutlich niedrigere Quote dabei, welcher Anteil tatsachlich beigetrieben wird.
Es ist mit unserem Rechtsverstandnis nicht vereinbar, dass Strafen gegen geltende Ge-
setze nicht mit der notigen Konsequenz vollstreckt werden. Das ZwVbG muss moglichst
hart angewendet werden, um auch praventiv eine abschreckende Wirkung fir Inves-
tor*innen zu haben.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
Fraktion DIE LINKE TOP-Nr.:
Schenker/Juckel

Antrag DS-Nr: 0955/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV |

Spekulativen Leerstand beenden: Anwendung Treuhander-Modell fur die
Wilmersdorfer StraBe 82/83 priifen

Die BVV mdge beschliel3en:

Das Bezirksamt wird beauftragt, die Anwendung des Treuhander-Modells nach § 4b
Zweckentfremdungsverbot-Gesetz fur den spekulativen Leerstand des Wohnhauses in
der Wilmersdorfer Stralde 82/83 zu prifen. Hierzu sind ggf. auch Expert*innen anderer
Bezirke oder Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen zu Rate zu ziehen.
Besteht Einsicht, dass das Treuhander-Modell zur Anwendung kommen kann, sind zeit-
nah entsprechende MalRnahmen zu treffen und das Modell anzuwenden.

Die Ergebnisse der Prufung sind in einem Kurz-Bericht zeitnah dem Ausschuss fur Bur-
gerdienste schriftlich zur Diskussion und Bewertung vorzulegen, unter Teilnahme
des*der zustandigen Sachbearbeiters*Sachbearbeiterin bzw. eines*einer fachkundigen
Jurist¥in. Der Bericht soll mindestens drei Tage vor dem Ausschuss den Fraktionen zu-
gegangen sein. Wenn das Wohnungsamt nach Prifung zur Einsicht kommt, dass das
Treuhander-Modell zur Anwendung kommen kann, sollen im Ausschuss die ersten un-
ternommenen und kommenden Malinhahmen vorgestellt werden. Der zustandige Aus-
schuss soll im Anschluss an die Diskussion des Berichts das Vorgehen des Bezirksam-
tes durch einen Beschluss anregen.

Ziel ist, den spekulativen Leerstand in der Wilmersdorfer Stralle 82/83 zu beenden und
das Wohnhaus noch in der laufenden Wahlperiode wieder dem regularen Wohnungs-
markt zuzufihren.

Der BVV ist bis zum 31.01.2019 zu berichten.
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Begrundung:
Das Wohnhaus ist seit Jahren leerstehend und dem Bezirksamt bekannt — trotzdem hat

sich bisher nichts getan. Die Eigentimer*innen kommen ihrer Verpflichtung nicht nach,
das Wohnhaus instand zu halten und regularen Wohnzwecken zuzufuhren, damit ver-
stolRen sie gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG). Die Ausfihrungs-
vorschriften des ZwVbG werden in Kirze erscheinen, sodass Rechtssicherheit in der
Anwendung des Treuhander-Modells besteht. Der Fall kdnnte zum Prazedenzfall wer-
den und eine abschreckende Wirkung auf andere Vermieter*innen haben.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Dringlichkeitsantrag

CDU-Fraktion TOP-Nr.:
Klose/Sell
Dringlichkeitsantrag DS-Nr: 1585/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV |

Ausweitung der Sonderrechte fiir Ambulante Pflegedienste im StraRen-
verkehr

Die BVV mdge beschliellen:

Das BA wird aufgefordert sich daflir einzusetzen, dass die Ausweitung der Sonderrech-
te zur Nutzung von Busspuren in der Stral3enverkehrsordnung fur Ambulante Pflege-
dienste mit aufgenommen wird.

Der BVV ist bis zum 31.08.2020 berichten.

Begrundung:
Ambulante Pflegedienste unterstitzen den Verbleib von pflegebedurftigen Menschen im

eigenen Zuhause und der Anteil derjenigen, die sich in Deutschland fur die ambulante
Versorgung entscheiden steigt stetig. Ende 2017 wurden von insgesamt 135.680 Berli-
nern, die gesetzliche Pflegeleistungen in Anspruch genommen haben, 34.550 ambulant
und 29.246 stationar versorgt. Die ambulante Pflege nimmt somit eine wesentliche Rol-
le in der Pflegeversorgung ein. Die Corona-Pandemie hat zudem gezeigt, dass in der
ambulanten im Gegensatz zur stationaren Pflege keine Corona-Hotspots entstanden
sind.

Durch das steigende Verkehrsaufkommen und fehlende Parkméglichkeiten in der Berli-
ner Innenstadt, verwenden ambulante Pflegekrafte zunehmend mehr ihrer Arbeitszeit
fur die Wege zum Pflegebeddrftigen, die ihnen am Patienten fehlt. Dies steigert den
Bedarf an Fachkraften in der bereits prekaren Arbeitsmarktsituation in der Pflege. Zu-
dem tragen die Verkehrslage und der dadurch entstehende Zeitdruck zu der bereits ho-
hen Arbeitsbelastung in der ambulanten Pflege und dem dadurch entstehenden Kran-
kenstand bei. Deshalb fordern wir die ambulante Pflege durch die Ausweitung der Son-
derrechte zur Nutzung von Busspuren in der Berliner Innenstadt zu entlasten.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
Fraktion Biindnis 90/Die Griinen TOP-Nr.:
Kempf/Wapler

Antrag DS-Nr: 1624/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV

Dienstleistungen fur die Blirger*innen verbessern

Die BVV mdge beschlielen:

Das Bezirksamt wird ersucht darzulegen, wie unter den coronabedingten Einschrankun-
gen das Angebot der in den Burgeramtern erbrachten Dienstleistungen nachhaltig ver-
bessert werden kann. Insbesondere ist zu prufen, wie die Terminvergabe in Angelegen-
heiten, in denen eine personliche Vorsprache erforderlich ist, kundenfreundlicher gestal-
tet werden kann, um die Buchung zu vereinfachen und Wartezeiten zu verkurzen. Beim
Einsatz des notwendigen Personals soll im Einvernehmen mit den Beschaftigten ver-
starkt auf die Moglichkeiten der Telearbeit zuruckgegriffen werden.

Der BVV ist bis zum 31.10.2020 zu berichten.

Begrundung:
Auch auf Landesebene werden die Einschrankungen bei den Serviceleistungen der

Berliner Verwaltung diskutiert. Bislang ist in der BVV kein langfristiges Konzept des Be-
zirksamts erkennbar geworden, wie unter fortgeltenden Pandemie-Bedingungen das
Angebot der Burgeramter wieder ausgebaut werden kann.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
SPD-Fraktion TOP-Nr.:
Sempf/Dr. Buly

Antrag DS-Nr: 1609/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV

Anmeldung und Ummeldung fiir Familien erleichtern

Die BVV mdge beschlielen:

Das Bezirksamt wird aufgefordert sich bei den zustandigen Stellen im Senat dafur ein-
zusetzen, dass die Formulare fur das An- bzw. Ummelden auch fir Familien komforta-
bler ausgestaltet wird. Dabei ist sicher zu stellen, dass mogliche Vollmachtsmuster den
Familien zur Verfigung gestellt werden. Es muss zudem auch moglich gemacht wer-
den, dass der Standardvorgang des Um- bzw. Anmeldens einer Familie mit den dazu-
gehorigen Kraftfahrzeugen in einem Termin maglich ist.

Der BVV ist bis zum 31.12.2020 zu berichten.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
CDU-Fraktion TOP-Nr.:
Klose/Hertel

Antrag DS-Nr: 1613/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV

Heizpilze vorubergehend erlauben

Die BVV mdge beschlielen:

Das Bezirksamt wird beauftragt, die Nutzung von Heizpilzen und -strahlern in der Au-
Rengastronomie temporar in der kalten Jahreszeit wieder zu erlauben. Die Genehmi-
gung soll nur gelten solange die Abstandsregelungen fortbestehen.

Der BVV ist bis zum 30. September 2020 zu berichten.

Begrundung:
Viele Experten erwarten einen starken Anstieg der Infektionszahlen (gar eine zweite

Welle) in der kalten Jahreszeit. Ein grol3es Problem ist hierbei, dass Menschen sich
wieder verstarkt in Raumen aufhalten und Abstande nicht mehr eingehalten werden.
Um dem entgegenzuwirken ist eine Ausweitung der Auldengastronomie auch in der kal-
ten Jahreszeit notwendig. Dies kann nur erfolgen, wenn Heizpilze oder Heizstrahler wie-
der erlaubt werden. Da diese Art der Beheizung klimaunfreundlich ist, soll die Genehmi-
gung nur temporar in der Zeit der Corona-Pandemie gelten.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
SPD-Fraktion TOP-Nr.:
Sempf/Andres

Antrag DS-Nr: 1603/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV

Fahrradleichen entfernen

Die BVV mdge beschlielen:

Das Bezirksamt wird aufgefordert, zu prufen, ob, wie im Bezirk Pankow und Mitte, die
Mdglichkeit geschaffen werden kann, gemeinsam mit einem freien Trager, Schrottfahr-
rader einzusammeln, sie aufzuarbeiten und kostenlos wieder abzugeben.

Der Vorteil bei diesem Modellprojekt liegt darin, dass die Rader wiederverwertet werden
konnen -im Sinne von Zero Waste- und das Ordnungsamt entlastet wird, da das Verfah-
ren vereinfacht wird.

Der BVV ist bis zum 31.12.2020 zu berichten.
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Drucksachen

der Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
5. Wahlperiode

Ursprung: Antrag
Fraktion DIE LINKE TOP-Nr.:
Juckel/Schenker

Antrag DS-Nr: 1631/5

Beratungsfolge:

Datum Gremium

BVV |

Schwerpunktkontrollen in der WinscheidstralRe - mit konsequentem Ab-
schleppen gegen Falschparker*innen vorgehen!

Die BVV moge beschlielen:

Das Bezirksamt wird aufgefordert, in der Windscheidstralde, insbesondere auf dem Ab-
schnitt zwischen Kantstralle und Stuttgarter Platz, Schwerpunktkontrollen des ruhenden
Verkehrs durchzufihren.

Festgestellte Fahrzeuge, die in zweiter Reihe sowie im absoluten Halteverbot geparkt
wurden, sollen umgesetzt werden, sofern dies die Einzelfallprifung zulasst.

Der BVV ist bis zum 31. Dezember 2020 zu berichten.

Begrundung:
Auf der WindscheidstralRe, insbesondere dem Abschnitt zwischen Kantstralle und Stutt-

garter Platz sind unzulassig abgestellte Fahrzeuge in zweiter Reihe oder in Bereichen
des absoluten Halteverbots seit Jahren an der Tagesordnung. Diese behindern den flie-
Renden wie auch den ruhenden Verkehr. Autofahrer*innen, die ihre Fahrzeuge auf den
daflr vorgesehenen Flachen abgestellt haben, werden regelmaflig am Verlassen ihrer
Parkllcke durch querparkende Fahrzeuge gehindert. Noch schwerer wiegt jedoch die
Behinderung des nicht motorisierten sowie flieRenden Verkehrs. Dieser wird durch die
widerrechtlich geparkten Fahrzeuge unubersichtlicher. Buslinien passieren zudem die
Stralde, was eine Benutzung der Fahrbahn ohne Hindernisse voraussetzen sollte. Inso-
fern sind Kontrollen temporar auszuweiten und nicht das mildeste Mittel gegen Falsch-
parker*innen anzuwenden, sondern konsequent vorzugehen durch das Umsetzen von
Fahrzeugen.

1631/5 Ausdruck vom: 03.09.2020
Seite: 1



TOP 10

1631/5 Ausdruck vom: 03.09.2020
Seite: 2



	Tagesordnung
	Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

	Ö Top 3 1084/5
	Ö Top 4 0955/5
	Ö Top 5 1585/5
	Ö Top 6 1624/5
	Ö Top 7 1609/5
	Ö Top 8 1613/5
	Ö Top 9 1603/5
	Ö Top 10 1631/5

